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Nr. 332.

Verwendung von eingestellten Staatlosen.
Krie smini«terium.

«

9( «
«-

NL 16t312,j10.l17·01b· Berlin, den —J. Oktober 191-.

Betreffs Verwendung der aus Grund des §21,2 der Deutschen Wehrordnung eingestelltenStaat-

lofexzwird folgendes bestlmmtt
1. Staatlose, die früher eine ausländischeStaatsangehörigkeitbesessenhaben, ohne

jemals Deutsche gewesen zu sein, sind nicht in der Kampffront, sondern in der Etappe
oder im Besatzungsheer zu verwenden.
Die Verwendung staatlos gewordener ehemaligerDeutscher und solcherPersonen, die
seit ihrer Geburt staatlos sind, ist nicht beschränkt.

3. Die in der Kampffront Verwendeten Staatlosen, die früher eine ausländischeStaats-

angehörigkeitbesessen haben (s. Ziffer 1), sind nach nochmaligerPrüfung ihrer Staats-

angehörigkeitsverhältnisse(s. Ziffer 4) auf Anordnung der Armee-Oberkommandos
aus der Kampsfront zurückzuziehenund in erster Linie der Etappe im Austausch
gegen dort befindliche kriegsderwendungsfiihigeMaunschaften zur Verwendung zu
überweisen.Wünsche dieser Staatlofen, in der Kampffront zu verbleiben, dürfen von

»den Armee-Oberkonuna1«1dos berücksichtigtwerden. Hierüber ist ein Vermerk in die

Kriegsstanunrolle (Kriegsrangliste) und in die Militärpapiere aufzunehmen (z. B.
,,Staatlos, wünschtVerwendung an der Front«).

Bevor über.dieVerwendung dieser Personen endgültigentschiedenwird, sind
sie. darauf hinzuweisen,daß der Wunsch, in der Front verwendet zu werden, dauernd
bindend ist. Außerdemsind sie darüber zu belehren, daß ihnen nach Maßgabe des

§ 12 des Reichs- und Staatsaugehörigkeitsgesetzesvom 22. Juli 1913 (Deutsche
«WehrordnungSeite 432) Anspruch auf Einbürgerungzusteht.

4. Zur Feststellungder Verwendungsart ist wie folgt zu verfahren:
a) Die Truppenteile usw. des Feldheeres, der Etappe und der besetztenGebiete

stellen auf geeignete Weise fest, wer als Staatloser eingestellt ist.

»ic-
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Kriegsstannurollen- (Kriegsranglisten-) Auszüge der ermittelten Staatlosen
sind der ErsatzbehördeIII. Instanz, die die Genehmigung zur Einstellung erteilt

hat; zur nochmaligen näherenFeststellung der Staatsangehörigkeitsverhältnisse
zuzustellen. Das Ergebnis ist durch die stellvertretenden Generalkommandos
sobald als möglichden Armee-Oberkommandos, den Etappen-Jnspektionen Und
General-Gouvernements mitzuteilen und demnächstin die Kriegsstammrollen
(Kriegsranglisten) und in die Militärpapiereeinzutragen (z. B. »Staatlos, nur

in Etappe oder Besatzungsheerzu verwenden-«
— s. Ziffer 1 — oder »Staatlos,

in der Front zu verwenden«
— s. Ziffer 2 —).

Treffen die Voraussetzungen der Ziffer 1 zu, so veranlassen die Armee-
Oberkommandos das Weitere wegen Austausches mit der Etappe nach Ziffer Z.

Die stellvertretenden Generalkommandos usw. haben die beim Besatzuugsheer
befindlichen Staatlosen zu ermitteln und durch die ErsatzbehördeIll. Instanz,
die die Genehmigung zur Einstellung erteilt hat, die Staatsangehörigkeits-
verhältnissefeststellen zu lassen. »AufGrund dieser Feststellung bestimmen die

stellvertretenden Generalkmnmandos, welche Verwendungsart im Sinne des

Vorstehenden für diese Leute in Betracht kommt und sorgen dafür, daß in die

Kriegsstammrollen (JKriegsranglisten) und in die Militärpapiere Vermerke über
die Staatlosigkeit, Jerwenduugsart sowie das etwaige Einverständnis zur Ver-

wendung in der Front eingetragen werden.
"

5. Bei den unter Ziffer 2 genannten Staatlosen können die ErsatzbehördenIII. Jnstanz
ausnahmsweise die Verwendung auf die Etappe oder das Besatzungsheer beschränken,
wenn besondere Billigkeitsgründeeine derartige Entscheidung rechtfertigen.

6. Jeder Staatlose darf nur im Rahmen der Eintragung in die Kriegsstauuurolle
(Kriegsrangliste) und in die Ellcilitärpapiereund unter Berücksichtigungdes Grades

seiner Kriegsbrauchbarleit verwendet werden.

7. Für Reklamationen usw. der Staatlosen gelten die allgemeinen Bestimmungen

Jm Auftrage: Scheiich

Berlin, den 14. November 1917.

Vorstehender Erlaß wird zur Nachachtung innerhalb der Marine bekanntgegeben.

A. Ic. 13221.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung

Hebbinghaus

Nr. 333.

Änderung der Heerorduung.
— D.V.E. Nr.142. —

Kriegsministerium.
Allgemeines Kwiegs-Departement.-

Nr. 4432-9.
Berlin, den 1. November 1917.

17. Ast-

Anlage 9 der Heerordnung wird, wie folgt, ergänzt:
1. Jm § 1 Ziffer 1 Zeile 2 ist dem Wort ,,Truppeuteilen««ein V) anzusügen und am

Schluß der Seite vor der jetzigen Anmerkung i·) aufzunehmen:
di) Als Truppenteile, die Kriegsranglisten zu führen haben, gelten im Sinne dieser

Bestimmung auch:
a) die Jnfanterie- und Artillerie-Munitionskolonnen sowie selbständige leichte

.

Munitionskolonnen der Feldartillerie,
b) selbständige Fußartillcrie-M1mitionskolonnen (Armee-Kolonnen).
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2. Statt des einen Sternchens in Zeile 4 der Ziffer 1 und vor der bisherigen An-

merkung am Schluß der Seite sind deren zwei zu setzen.

Deckblätter werden nicht ausgegeben.

Jni Auftrage: Muther.

Berlin, den 14. November 1917.

VorstehendeVerfügung wird zur Kenntnis der Marine gebracht.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts·

Jn- Vertretung

A.Ie.13221. Hebbinghaiis.

Nr. 334.

Feldpostverkehrzwischen dem Feldheer usw. und dem feindlichen und neutraleu
Ausland sowie nach Bulgarien und nach der Türkei.

·

Nikxlgsåstznisltsrixlij Berlin, den 31. Oktober 1917.

Die Erlasse vom 22 November 1916 (A. V. Bl. S. 5()5), vom 27. Dezember 1916 (A. V. Vl.

S. 583) und vom LI. Februar 1917 (A. V. Bl. S. 76) werden durch folgendeBestimmungenersetzt:
Der unmittelbarePost-verkel)rvom Feldheer, von den Besatzungstruppen in Luxembur

und den besetztenGebieten sowie von den Beamten und Angestellten der deutschenHeeres- ung
Zivilverwaltungsbehördenuiiddeii im Dienst der Heeres- und Zivilverwaltung stehenden deutschen
Arbeitern in den besetztenGebieten nach dem Ausland ist zulässig Nach dem feindlichen Ausland
können nur Postsendungen an «Kriegsgefangenegesandt werden· Die Vermittlung durch die Post-
ämter Hamburg I und Frankfurt (Main) 9 fällt weg. An die Verniittlungspostäintersind keine

Sendungen mehr zu richten-
«. Für die Aufschriften der Feldpostsendungen zwischen dem Feldheer oder den besetzten

Gebieten und dem Ausland gelten sinngemäßdie Vorschriften der Erlasse vom 16. Januar 1917

(A. V. Bl. S. 25) und vom 25. Juli 1917 (A.V. Bl. S..387).
Die nach dem Ausland gehenden Sendungen sind offen anfzuliefern und nötigenfalls

freizumacheir — NachDänemark,der Schweiz und Spanien werden Feldpostbriesebis zum Gewicht
von 50 g einschließlichzdie von Angehörigendes Heeres an ihre in den genannten Ländern
wohnenden Familienmitglieder,und zwar an die Ehefrau, Eltern, Großeltern, Kinder und

Geschwister,gerichtetsind, portofrei befördert.— Als Absenderanschrift darf nur die zulässige
Feldpostanschriftangegebenwerden. Angaben über Orte und Kriegsschauplätze,Zuqehörigkeitzu
höherenVerbänden sywie Mitteilungen über militärischeVerhältnissesind verboten« Für Briefe
an deutscheTruppen in Bulgarien gelten die allgemeinen Feldpostbestimmungen. .

Die Sendungeii an Kriegsgefangene die stets portofrei sind, müssen den Vermerk

»Kriegsgefangenensendung«tragen.
Für den Verkehr mit der Zivilbevölkerungder besetztenGebiete gelten die für diesen

Postverkehrvon den Generalgouvernements usw. erlassenen besonderen Bestimmungen
Die vom Ausland an Angehörigedes Feldheeres eingehenden Sendungen sind von den

Postüberwachungsstelleiinach Prüfung durch einen Stempel ,,Auslandsbrief«kenntlich zu machen.
Der Erlaß ist den Truppen bekanntzugeben.

Jm Auftrage: Gr a nto ff.
—-.—s— ...... -—, ,

Berlin, den 23. November 1917.«

VorstehenderErlaß wird mit Bezug auf die Verfügungenvom 29. November 1916
A. IV. 13413 (Marineverordnungsblatt 1916 Seiten 804J305), vom 9. Januar 1917 cl( II; 226



ssp 332 We

(Marineverordnungsblatt 1917 Seite 6), vom 10. März 1917 CI-? 113314 (Marineverordnungsblatt
1917 Seite 80), vom 10. März 1917 c V. II. 3315 (Marineverordnungsblatt 1917 Seite 81.), vom

10. Februar 1917 cl-. II.1461 (Marineverordnungsblatt 1917 Seiten 50,-«52)zur gleichmäßigen
Beachtung zur Kenntnis der Marine gebracht.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

.

Jn Vertretung
A. IV. 13799. Hebbinghaus.

Nr. 335.

Fortfall der Neujahrsgltickwünsche.

Berlin, den 25. November 1917.

Zur Fernhaltung von Störungen im Postbetriebe und zur Sicherstellung der pünktlichenBeförde-
rung der wichtigen und eiligen Nachrichtenpost muß auch in diesem Jahre der AustaUsch von

Neujahrsglückivünschender Angehörigen der Marine untereinander sowie mit Verwandten und

Freunden in der Heimat unterbleiben. Desgleichen ist die nachträglicheVersendung von Glück-

wunschkarten und -briefen nach Neujahr unzulässig.
"

Die unterstellten Mannschasten sind von den einzelnen Dienststellen über die Gründe

dieser Maßregelzu belehren. Die Durchführungdes Verbots ist zu überwachen.

Der Staatssekretär des Reichs-Mariae-Amts.

v

Jn Vertretung-
A.1v. 14102. Hebbinghaus

Nr. 336.

Offiziergehälter.
Berlin, den 27. November 1917.

l. Es beziehen die Gebührnisseihres Dienstgrades:

(A. K. O. vom 26. 4. 1917 u. 16. 11. 1917-)

Lfd. - Zeitpunkt
Nr. Dienstgmd Name

des Einrückens

1 Kapitänleutnant

K
I. Klasse C o nr a d (Fritz)

2 apitänleutnant
11. Klasse Stechek

1- U- 17

3 -
. L e ns s en

4 - H o l sche r
»

5 - Walther Ernst

Maximtltan)
6 - Rits chl.
7 - v. Davids-m

1- 12s 17

8 - S tr a cke rj an

»

9 - Ehrlich (Günther)

« -10 - Dis chl er
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Dienstgrad Name Zgzkxckktenges

11 Kapitänleutnant
Ill. Klasse v. Winterfeld

12 - Wagner (Hciurich)

13 - v.Prittwitzu.Gaffron 1. 11. 17

14 - Ulrich (Joachim)
«

15 - Clausen (Juan)

16 - Wenninger
17 - Schmidt (Eckart)

18 - Hillmann
19 - Lenke »

20 - Maråchaux
1- 12s 1-

21 - Rehren
J

-
. Fürbringer (Weruer)

sMarine -Oberstabs-ON .

»

ingemeur Bartel 1. 12. 17

24 Marine-Stabs-
ingenieur Heinze 1. 12. 17

25 Marine- Ober-

Ingemeur Htlgenb erg
26 - Neumaan (Ernst) 1
27 - Krüger (Hermann)

« 11. 17

28 -

gtathes29 . chroed er (Gustav) l —

30 - Hermenau l 1« 12« 1«

II. Die durch AllerhöchsteKabinetts-Ordre vom 16. November 1917 unt V

gZPCJgetUtierUUgzUM Dlexftåzlraklbefzårderten
Leutnants zur See Kauffmann, zxofäkälzaflt

m1 Gans Hermanko un n e e e ie en die Gebü rni e der 1· d
«

t
’

" «

«

grades vom 1. November 1917 ab.
z h h ss ne ngsen Stufe Ihres Denn-

Das Befoldungsdienstalter wird später festgesetztwerden.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
A.1c.13905. Hebbinghaus.

Nr. 337.

Volkszählungam 5. Dezember 1917.

Berlin, den 28. November 1917.

In Abänderungund Ergänzungder Vexö entli Un im M
-

.

wird folgendesbekannt gemacht:
ff ch g armevcwrdnungsblattSMO 319 und 320

1) Die Volkszählunghat den Zweck, die Zahl der ernä ru s -l·
·

«

A
dasKKrriegssernähdrucrsigsamtfestzustellen;

h ng phchtlgen Bevolkerung

.- ie im· leg - un tappengebiet außerhalb der heimis en Gren en, d« d

RoxdfeemfelnUnd an Bord der schwimmenden StreitkikiftebesitidlicherieHälitäerk
personen und Kriegsgefangenensind nicht zu zählen;

3) demnach findet nur Zählung der im Heimatsgebiete an Land befindlichenMilliar-

4) pgrsongnrgldthriegszgefangenenstatt;
ü er, 1e a ung er in Kafernen usw. unter ebra tsn Militär er n

Staatskommrssar für VolksernährungfolgendesbgestimLtTp so en hat der
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Die für die militärischen Anstalten erforderlichen Zählpapiere sind der

oberstenMilitärbehördedes Ortes zu übergeben,die alle weiteren Anordnungen treffen
wird: Militärpersonen und Kriegsgefangene, die unter Aufsicht der Heeres- oder

Marmeverivaltung in geschlossenen Verbänden, in Kasernen, .Baracken, Lagern,
Lazarettenoder dergl. in der Nacht vom 4. zum 5. Dezember untergebracht waren,

sind nicht einzeln in der Haushaltungsliste auszuführen; für sie ist nur die Anzahl
in den Spalten 10 und 11 der Haushaltungsliste anzugeben· Zu Übungenausge-
rückte Truppenfwerden dort gezählt,wo sie sicham Zählungstagbefinden oder eintreffen.
Lazarettzügesind,-wennsie nicht auf der Reise sind, in der Aufenthaltsgemeinde zu

zählen;befindensie sich in der Nacht vom 4. zum 5. Dezember auf der Fahrt, so
smd sie in der Gemeinde zu zählen, in der sie zuerst zu einem mindestens sechs-
stündigenAufenthalt eintreffen.

Die Familien- und Einzelhaushaltungen in Militiirgebäuden (z. B. die

Haushaltungender Kaserneninspektoren, der verheirateten Unteroffiziere) sind einzeln
m besondere Haushaltungslistenaufzunehmen

5) Die Zahlung:der am Stichtage außerhalb der militärischenAnstalten wohnenden
Militärpersonenund Kriegsgefangenen ist Sache der Zähler der Zivilbehörden.

6) Näheres enthält die ,,Ausführungsanweisung«des Staatskommissars für Volks-

A. la. 13849.

ernährung,die ,,Anweisungfürdie Zähler«, die »Haushaltungsliste«und »Zählerliste«.

DerStaatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
Hebbinghaus

Nr. 338.

Löhnungszuschuß.

Berlin, den 14. November 1917.

Jn Abänderung und Ergänzung der Bestimmungen über Zahlung der Löhnungszuschüsse
— § 17a Kriegs-Geldverpflegungsvorschrift,Sammelheft Nr. 378, 879, Marineverordnungsblatt
1917 Nr. 172 Seite 177 — wird bestimmt:

1. Unteroffiziere des Friedensstandes im Sinne des § 17a Kriegs-Geldverpflegungs-
vorschrist sind die Unteroffizierkapitulanten von dem Tage ab, an dem die Kapitalation
in Wirksamkeit tritt — Marineverordnungsblatt 1917 Nr. 196 Seite 204 bis 206 —.

Haben Unteroffiziere erst während des Krieges geheiratet, so wird die Einrichtung
eines Familienhaushalts als Regel angenommen. Bei dienstlicher Abwesenheit, und
wenn aus sonstigen dienstlichen Gründen ein gemeinsamer Haushalt nicht geführt
werden kann, ist Löhnungszufchußfür getrennte Hauhaltsführungzahlbar.

Solange solche Unteroffiziere an Bord, im Felde oder im besetztenGebiet ver-

wendet werden, wird daher allgemein der Löhnungszuschußnach diesemSatz gewährt
Bei Verwendung des Unteroffiziers an Land im Heimatgebiet entfällt dagegen

der Grund zur Gewährung des höherenLöhnungszuschusses,wenn der Unteroffizier
einen eigenen Haushalt an seinem dienstlichen Aufenthaltsort, also am Standort

seiner Formation oder an seinem Kommandoort nicht eingerichtet hat oder»wenn ein

eigener Haushalt überhauptnicht besteht, z. B. weil die Ehefrau bei den Eltern oder
in Stellung verblieben ist.

Dementsprechend wird bestimmt, daß auch beim Wechsel·des Stand- oder

Kommandoorts nach der Heirat für den Aufenthalt des Unterosfiziers an dem neuen

Stand- oder Kommandoort vom 1. November 1917 ab allgemein nur der Löhnungs-
zuschuß für gemeinsame Haushaltsführung gezahlt wird, wenn an dem früheren
Stand- oder Kommandoort ein Familienhaushalt nicht eingerichtetwar oder die

Kosten des Umzugs vergütetworden sind oder zu vergüten waren.



335

3. Getrennte Haushaltsführungist nicht anzunehmen, wenn ein Unteroffizier aus seinem
nahegelegenen Stand- oder Konnnandoort in der Regel täglichzu seiner Familie
zurückkehrt.Jn diesem Fall ist daher der Löhnungszuschußfür gemeinsame Haus-
haltsführungzu zahlen.

- . « · ·

4. Bei der Abwesenheit zum Zweck der Versorgung im Zwil-, Gendarmerte- usw. Dienst
wird Löhnungszuschußnicht gewährt. (§§ 25 und 26 Friedensbesoldungsvorschrift.)

Bei sonstigen Beurlaubungen ist der Löhnungszuschußsolange wie Löhnung
(Gehalt) zahlbar. (Marineoerordnungsblatt Nr. 123 Seite 107 u. ff.)
Vom 1. November 1917 ab können beim Löhnungszuschußauch Kinder im Alter
von 15 bis 18 Jahren berücksichtigtwerden, wenn sie nennenswertes Einkommen

(Wert Über 80 »M- monatlich) nicht haben, sich noch in Schul- oderBerufsausbildung
befinden oder aus sonstigen wichtigen Gründen (z. B. aus Gesundheitsrücksichten)
einem Erwerb nicht nachgehen können.

6· Jst die Ehefrau gestorben, so ermäßigtsich der Löhnungszuschußum den Betrag für
eine Person (Betrag für ein Kind), wenn noch empfangsberechttgtePersonen im Haus-
halt des Unterofsiziers verbleiben. Andernfalls fiillt er ganz weg.
Neben dem Gnadengehalt oder der Gnadenlöhnungwird Löhnungszuschußnicht

P!

Jl

gezahlt. · · «

Der § 17a Kriegs-Geldverpslegungsvorschrtftwird entsprechendeNeufassung
erhalten.

Der Staatssekretär des Reichs-MarinesAmts.

Jn Vertretung.

cl-. 111.17364. Dr. Schramm

Nr. 339.

Entschädigungfür Privatverlufte.

Berlin, den 15. November 1917.

Die im Sannnelheft Nr. 272 unter Ziffer III lfd· Nr. 4 und 5 für den Verlust von Privateigentum
bei SchiffsunfällenfestgesetztenHöchstentschädigungsbeträgewerden für die Unteroffiziereeinschließlich
Feldwebel von 75 JØ auf 1-00 Jst und für Gemeine von 40.-ø auf 50 J- erhöht. Dies gilt für
alle Verlustfälle nach dem 31. Dezember 1916.

»

Das Deckblatt 30 zu Seite 208 des Sammelheftes ist handschristlichwie folgt zu
vervollständigen:zu 4) 100 J- und zu 5) 50 M. .

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
cl-. Ill. 16065. Dr. Schramm.

Nr. 340.

Behandlung des Gepäcks bei Reisen in Osterreich-Ungarn.
Kriegsministeriutn.

Allgemeines Kriegs-Departement. Berlin, den 7. November 1917.
Nr. 2215X10.17. AB-

Militärperfonen,die bei der Rückreisenach Deutschland ihre Reise in Osterreich-Ungarn unter-

brechen oder dort antreten, wird empfohlen, ihr Reisegepäckvor der bahnamtlichen Aufgabe bei
dem auf dem Bahnhof etngerichtetenZollamt untersuchen und unter Zollkontrolle nehmen zu lassen,
wobei die Herkunftvon etwa mitgeführtenLebensmitteln als aus dem besetztenGebiet stammend
nachgewiesenwerden muß. Andernfalls laufen die Reisenden Gefahr, daßihr aufgegebenes Gepäck
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beim Austritt aus Ungarn oder Osterreich ohne ihr Wissen zwecks nachträglicherUntersuchung
zurückgehaltenwird.

Bei der Abreise von Orten ohne Bahnzollamt empfiehlt es sich, das Gepäckim Eisen-
bahnabteil bei sich zu führen.

Überhauptist es bei der außerordentlichenBelastung der Eisenbahnen erwünscht,das

Reisegepäcknach Menge und Verpackung möglichstso einzurichten, daß es im Eisenbahnnbteil
mitgeführtwerden kann.

Wertvolleres Gepäck,das bahnamtlich aufgegeben werden soll, ist zweckmäßigzu ver-

sichern. Jn Osterreich-Ungarn besteht eine auf fast allen wichtigeren Bahnhöfen vertretene private
Versicherungsanstalt, die die Versicherung gegen eine verhältnismäßiggeringe Gebühr übernimmt

Jm Auftrage.

Fleck.

Berlin, den 19. November 1917.

Vorstehender Erlaß wird zwecks gleichmäßigerBeachtung zur Kenntnis der Marine

gebracht.
Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
CIÄ II. 17564. Dr. Schramm.

Nr. 341.

Orient-Militär-Fahrschein.

Berlin, den 8. November 1917.

Vom 15. November 1917 ab wird für einzelne Militärpersonenund Transporte bis zu 3 Mann

sowie für das von ihnen mitgeführteGepäckbei Reisen zwischen Deutschland und Konstantinopel
und umgekehrt ein besonderer Fahrschein (Orient-Militär-Fahrschein)eingeführt. Er besteht aus
dem deutschenvereinfachtenMilitär-Fahrscheinnebst Stamm I und II (mit einigen Abweichungen
und Ergänzungen)und je einem Abschnitt für die bulgarischen und die Orientbahnen.

Der Fahrschein ist in allen Teilen in lateinis eher Schrift deutlich auszufüllen.
Die Stämme II werden bei Antritt der Fahrt in Deutschland an der Bahnsteigsperre,

in der umgekehrten Richtung bei der Bahnhosskommandantur in Nisch abgenommen.
Der Bedarf an Orient-Fahrscheinen ist bei der Geheimen (Haupt-) Kanzlei A des

Kriegsministeriums Berlin anzufordern.
Für den »Balkanzug«gilt dieser Schein nicht.

Jm Auftrage.
G r a u t o f f.

Berlin, den 20. November 1917.

VorstehendeAnordnung wird zwecks gleichmäßigerBeachtung zur Kenntnis der Marine

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung
cl-. II. 17563. Dr. Schramm.

gebracht.
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Nr. 342.

überweisung von Lazarettkranken.

Berlin, den 22. November 1917.

Wenn ein Lazarettkranker,der bisher die Kriegsgebührnissea bezog,im Laufedes erstenMonats

der Lazarettbehandlungoder zugleich mit der Lazarettaufnahineeinem»Marineteilüberwiesenwird,

bei dem die Kriegsgebühriiisseb zahlbar sind, regelt sich seine Ybsindungnach dein vorletzten
Absatze der Vorbemerkung 1 zu Beilage 1, nicht nach § Js, 4 der Kriegs-Gveldverpflegungsvorschrift.
Es sind also vom neuen Marineteil (§ 46,1und2) bereits von dein auf die Uberiveisuiigfolgenden

Tage ab nur die Kriegsgebührnisseb zu zahlen.
. . . .

Ob die Überweisungvor Ablauf des ersten Monats erforderlich ist, richtet sich nach dem
· · « «

n Bedürfnis » »mllltarncheSoweitdie Kriegsgebührnissea bisher auf Grund des §-13,4 der Vorschriststu- den

vollen ersten Monat des Lazarettaufenthalts bereitsgezahlt worden sind, kann von einein Aus-gleich
werden. .abgesehen

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.

cl-. Ill. 16229.
«

Dr. Schramm.

Nr. 343.

Sanitätsosfiziergehälter.

Berlin, den 22. November 1917.

Es beziehendie Gebührnisseihres Dienstgrades:

(A. K. O. v. 16. 11. 1917.)
-

—-

Zeitpunkt Befol-

—"—

Dienstgkad Name dduthgs-
Station

rückens iens a ter

1 Marine-Oberstabs-
arzt Dr. Brahms 1.11.17 N

2 Marinc-Stabsarzt zu 1fd. Nr. 2 bis 6:
I. Klasse Dr.Haltermann 1. 10· 17 0 Die Einiveisiingder

3 - Strauß 1. 11. 17 N Marine-StabsärzteI.
4 Marine-Stabsarzt und Il. Klasse erfolgt

11. Klasse Dr. Gen zken 1. 10. 17
. N lediglich zur Weiter-

5 - Dr· Müller(Cari) 1. 11. 17 0 führungder Kontrolle
(3 - Dr. Lottmann 1.11.17 N und hat aus den Ge-
7 Marine-Stabsarzt haltsbezug während

Ill. Klasse Dr. Raum 1.11.17 0 des Krieges keinen

8 - Bode 1. 11. 17 () Einfluß.
9 Marine-Ober- .

assistenzcirzt Dr.F-eldkirchner 1.11.17 1.12.14 ()

10 MarinesAssistenz-
arzt Dr. Hofmeier 1.11.17 1.11.17 0

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
G. A. 4902. Utheiiiann.
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Nr. 344.

Kriegsarchiv der Marine.

Berlin, den 26. November 1917.

Das bei der kriegswissenschastlichenAbteilung des Admiralstabes, Berlin W 10, Bendlerstraße16,
eingerichteteKriegsarchiv ist Sammelstelle für alle in der Marine gesührtenKriegstagebücherUnd

Kriegsakten Kein Kriegstagebuch und kein Kriegsaktenstück(h.ierunter sind nicht Verwaltungs- und
die gewöhnlichenSchiffs- usw. Akten gemeint) darf vernichtet werden, weil es veraltet ist. Alle

Kriegstagebüchersind an den Chef des Admiralstabes, Berlin W 10, KöniginAugustasStraße38,-«42,
alle Kriegsakten (l)ierzu gehören besonders Operationsakten) unmittelbar an das Kriegsarchiv
einzusenden

-

Der Staatssekretär des Neichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
A.1e. 13779. Fischer.

Nr. 345.

Einziehung der Zehn- und Fünspfennigstückeaus Nickel.

Berlin, den 21. November 1917.

Die bei den Marinekassen im Bestande befindlichen, sowie noch eingehenden Zehn- und Fünf-
pfennigstückeaus Nickel sind nicht zu verausgaben, sondern der nächstenReichsbankstellezuzuführen.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
Cl-. IV. 17715. Reuter.

Nr. 346.

Torp ederoffiziergehälter.
Berlin, den 20. November 1917.

Es beziehen die Gebührnisseihres Dienstgrades:

(A. K. O. v. 31. 10. 1917.)

III Dienstgrad Name desstislrlsgensStation

1 Torpeder-Kapitän-
leutnant Meh l g a rten ()

2 - S chw e i g e r 0

3 Torpeder-Ober-
leutnant Kr eb s N

4
«

- Schwehr 1. 10. 17 0
5 - Kerl N

6 - B lumenthal N

7 - Lück 0

8 Torpedo-Jngenieur Wed d erkopf 0

9 - Hühner 0



e·t unkt .

10 Torpedo-Jngenieur Uhrig 0

11 - Lange 0

12 Lampe 0

13 « Both 1. 10. 17
0

14 - Thimm 0

15 - Haines 0

16 To do-Jngenieur
»

»

gie-Seewehr II Schaefer ()

Der Staatssekretär des Reichs-Mariae-Amts·

Jm Auftrage.

W.V. s151 Trendtel.

Nr. 347.

Stammrollen- und Personalbogenauszüge für Kriegssterbefälle.

Erläuterung zu dem § 22 Ziffer I, 10 und 11 sSeite 360 Absatz 2 und 31 der Marineordnung.)

Berlin, den 13. November 1917.

A. Stammrollenauszüge.

Bei der Aufstellung und Einsendung der Stammrollenauszüge sind folgende Punkte zu beachten:
a)

IO)

c)

d)

e)

Die durch § 22,1 der Marineordnung vorgeschriebenenEintragungen in den Spalten 1

bis einschließlich7, 9, 10 und 17 müssen mit der größtmöglichstenGenauigkeit,
namentlich hinsichtlichder Schreibweise der Namen und Zahlenangaben, vorgenommen
werden. Jnsbesondere ist Spalte 6 auch dann auszufüllen, wenn die Eltern oder

Ebefrau verstorben sind. Die bloße Angabe »tot« genügt nicht. Ruf-, Familien-
name, bStand

und Wohnort der Eltern und der Ehefrau sind auch in diesem Falle
an uge en.

Eszist erforderlich, daß in Spalte 2 der Dienstgrad des Verstorbenen vollständig
eingetragen wird. Bei Wiedereingezogenengenügt nicht die einfacheBezeichnungals
Matrose, Bootsmannsmaat usw·; sie muß durch entsprechendeZusätze wie: »der
Reserve«, »der Seewehr 1«, oder »11« usw. ergänzt werden.
Bei den Ortsangaben in Spalte 8 und 4 ist bei kleineren Orten der Kreis, Amts-

bezirkusw. anzugeben.
Die Angaben der Spalten 9 und 10 dürfen nicht fortfallen. Jn Spalte 9 ist der

Aushebungsbezirkund bei Wiedereingezogenen das Bezirkskommando, bei dem der

Verstorbene zuletzt in Kontrolle gestanden hat, anzugeben. Spalte 10 muß auch den

Tag des Wiederdiensteintrittes enthalten.
Jn Spalte 17 ist der Todlesvermerkunter Angabe des Todestages, wenn bekannt,
auch der Todesstunde,sowie Todesursache (Art der Verwundung, Art des Unfalles
oder der Krankheit) und Ort des Todes einzutragen

Eine Bescheinigung oder ein Vermerk, daß der Tod eines Ver-

mißten mit hoher Wahrscheinlichkeit eingetreten ist, genügt auf keinen

Fall zur Herbeiführung der standesamtlichen Beurkundung Ein »Ver-
mißtsein«schließtdie für die standesamtlicheBeurkundung erforderliche Gewißheit
des Todes aus.
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Jm dienstlichen Verkehr gebräuchlicheAbkürzungen,wie z· B. Abkürzungder

Bezeichnung der Marineteile, nautifche Ortsbezeichnungen, oder die für die Verlust-
111eldungenvorgeschriebenen Abkürzungen,wie z. B. G. (Gefchoß),K. (Kopf) usw.,
sind für den Standesbeamten meist nicht verständlich. Sie müssen daher aus-

geschrieben werden·
f) Falls der Verstorbene zur Zeit seines Todes einem anderen Marineteil (Feldn1arineteil,

einem untergegangenen Schiffe usw.) angehörthat, als demjenigen, der die Ansstellung
der Stammrollenauszüge vornimmt, so ist es zur Entscheidung von Zuständigkeits-
fragen für die Beurkundung erforderlich, daß neben dem Stammarineteil auf der

Vorderfeite dieses letzte-Kommando angegeben und auch in den Spalten 11 oder 12

eingetragen wird (z. B. Matrose X. von S. M. S. »Blücher« bzw. Z. Kompagnie
1. Abteilung I. Matrofendivision). Berufssoldaten sind durch den Zusatz»Kapitulant«
auf der Vorderfeite des Stammrollenauszuges besonders kenntlich zu machen.

g) Die Spalten 15 (Führung) sowie auch die untere Hälfte der Spalte 7 (Beftrafungen
vor dem Diensteintritt) sind nicht auszufüllen. Die während der Dienstzeit erlittenen

Strafen sind gleichfalls nicht einzutragen.
h) Damit die Stammrollenauszüge den Standesbeamten als beweiskräftigeUnterlagen
für die Beurkundung dienen können, sind bei allen Kriegssterbefällen,in denen es sich
um Militärpersonen handelt, die ihr Standquartier nach eingetretener Mobilmachung
verlassen haben — wobei es keinen Unterschied macht, ob der Sterbefall innerhalb
oder außerhalb des Deutschen Reiches eingetreten ist —, folgende Gesichtspunkte
zu beachten:

Der Stantmrollenauszug soll zur Kennzeichnung des Anzeigeberechtigtenim

allgemeinen durch Namensunterschrift (Vor- und Zuname) unter Beifügung des

Dienst rades, Ortes und Datums, sowie unter Beidrückung des Kommandodienst-
ftempes (nicht des Gerichtsstempels) durch denjenigen militärischenBefehlshaber
beglaubigt werden, dem die niedere Gerichtsbarkeit zusteht (vgl. § 2 der Anlage 3

der Marineordnung). Es ist jedoch zulässig,daß die Beglaubigung »Auf Befehl«
dieses Befehlshabers, jedoch stets unter Beidrückungseines Kommandodienststeinpels,
auch durch die Kompagniefül)rer,Vorstände der Personalbureaus usw. erfolgt. Die

Bescheinigungder ,,Richtigkeitder Abschrift-«genügt hierbei nicht, es ist vielmehr die

Richtigkeit der Eintragungen als solche dienstlichzu beglaubigen, etwa in der Form:
»Die Richtigkeitbeglaubigt-O

i) Sterbefälle an Bord werden in gleicher Weise, wie unter h) angegeben, durch den
Kommandanten oder auf dessen Befehl unter Beidrückungdes Dienststempels des

Schiffskominandos beglaubigt.
Bei kleineren Fahrzeugen (Torpedobooten, U-Booten, Sperr- und Bewachungs-

,fahrzeugen) erfolgt die Beglaubigung der Stammrollenauszüge durch den nächst-
höherenBefehlshaber (Halbflottillenchef, Gruppenführerusw.).

Ausschlaggebend dafür, ob es sich um einen Sterbefall an Bord handelt, ist
die dienstliche Zugehörigkeit des Verstorbenen zur Zeit seines Todes

ohne Rücksichtdarauf, ob der Tod an Bord oder außerhalbdes Schiffes an Land,
im Lazarett, auf Urlaub usw. erfolgt ist.

k) Bei Sterbefällen von Militärpersonen, die ihr Standquartier nach eingetretenerMobil-

machung nicht verlassen haben, die also am Garnisonorte ihres Landmarineteils oder

ihrer Marinebehörde verstorben sind, ohne an Bord eines Schiffes kommandiert zu

sein, dient als Unterlage für die Beurkundung, falls der Tod in einem Lazarett ein-

getreten ist, die durch den Chefarzt des Lazarettes gemäß§ 123 Ziffer 4 der Marine-

Sanitätsordnung (Lazarett-Formular 151) auszustellende Todesanzeige. Jst der Tod
an einem anderen Orte in der Garnison eingetreten, so genügt als Unterlage ein

Stammrollenauszug, der unter Beachtung der übrigen, vorstehend gegebenen Vor-

fchlrliftendriirch
den Kompagnieführeroder Vorstand des Personalbureaus handfchriftlich

vo zogen it.

l) Für die gemäß §22,11 der Marineordnung für Auskunftszweckeauszustellenden
Stammrollenauszügeist die einfache handschriftlicheVollziehung durch den Kompagnie-
führer oder Vorstand des Personalbureaus ausreichend. (Ohne Beidrückungeines

ksciOiecthiststemp"els;)
Bei der Ausfüllung sind im übrigen die gleichenVorschriftenzu

ea ten.
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B. Personalbogenausziigc.
Bei Sterbefällen von Offizieren, Beamten usw. sind gemäß § 22,1 Marineordnung,

Absatz 14 an Stelle der Stainmrollenauszüge Anszüge aus den Personalbogen anzufertigen Die

Personalbogenauszügemüssenfolgende Angaben enthalten:
»

1. Name, Vorname; 2. Dienstgrad; 3. Geburtstag, -1ahr und -ort; 4. Religion;
Name, Rufnaiiie, Stand und Wohnort des Vaters; 6. Name, Rufnaine und Wohnort der

Mutter; 7. Name, Rusnaine und Wohnort der Gattin (Angabenzu 6 und 7 auch, wenn ver-

storbeii); 8. Nusnainen der Kinder; 9. Diensteintritt;10. Zivilverhältnis;11. letzten inländischen

Wohnsitz (10 und 11 bei inaktivenund OssstzierendesVeurlaiibteiistand»es);.12. letztesKommando;
13. Stationszugehörigkeit(bei Reserveossizieren usw. auch das zustandige Bezirkskoinmando);
14. Todesverinerk unter Angabe des Todestages, wenn bekaniit,·auchder Todesstunde, sowie Todes-

ursache (Art der Jerwundung Art des Unsallesoder Krankheit) und Ort des Todes.

Weitere Angaben, z. B. über die früheren Koinmandos, Orden u. dgl., sind nicht
erforderlich. »

-. . .- . . »

Die Personalbogenauszugesind in derselben Weise wie die Stainnirollenauszugezu be-

glaubigen (Ugl,A, Absatz h und i). An die Stelle des Stammarineteils tritt gegebenenfalls das

betreffende Stationskoinmando.

O. Personalnachweisevon zum Heeresgcsolge gehörigen Personen..

Für die zum HeeresgefolgcgehörigenPersonen gelten hinsichtlich der standesaintlichen
Beurkundung nach ausgesprochenerMobilinachung die gleichenVorschriftenwie für Militärpersonm
Die vorstehendenBestimmungen findendaher auf diese Personen sinngemäßeAnwendung

Bezüglichder standesanitlichenBeurkundung(ogl. AllerhöchsteVerordnung voin 20. Januar
1879, Reichs-GesetzblattSeite 5, § 2) rechnen zulin Heeresgefolge alle diejenigen Personen, welche
sich in irgendeinem Dienst- oder Vertragsverhältnissebei dein Heere (Marine) bcsinden oder sich
sonst bei demselben aufhalten oder ihm folgen.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
Z.1v.18741. Meier.

Personalveränderungen.

Versetzungen Ufw. Aus der Marine ausgeschieden und
als Fähnriche mit einein patent voin

19. April 1916 in der Armee angestellt
unter Uberweisungs zunächst zu den betr.

Ersatztruppenteileni

(A. K. O. v."9. 11. l917.)
»

Vollmcr, Oberlmnnant der Reserve des Grenadier-

Regimeiits 5(Weiinar), aus der Armee

ausgeschieden nnd in der Marine unter
» . » · .

Beförderung zum Kapitänleut- Fnhnriche zur See bei der Marineschule
IlAtIt Mit einem Patent vom 14. Oktober v. Kcudcll iin Feldartillerie-Reainient 25,
1917 bei den Referveoffizieren der Grossc iin Pioiiier-Bataillon 18.

-Matrosenartillerie angestellt und der

Ultcirinestation der Ostsee zugeteilt.
«

s yefskdektz

(A. K. O. v. 11. 11. 1917.)
v. Meiircrs, Leutnant der Reserve der Trenn-

(A. K. O. v. m. 11. 1917.)

Abteilung 9 (R2Udsbllkg), aus der Armee ZU Kapitänlclltu AUtFIT-

ausgeschieden und in ·der Marine als Oberleutnants zur See

Leuinant zur See mit einein Paient v. Winterfeld, Wagner (Heiartch), v. Prittivilz u.

vom 24. Dezember 1914 bei den Reserve- Gassron, Ulrich (Joachim), Claiiscn (Jiian),
offizieren des Seeoffi.iierkorpsangestellt Weniiingcr, Schmidt (Eckart), Hillmann,
«Und der Marinestation der Ostsee zu- Lenke, Marechaux, Rchrcn, Ftirbringer

geteilt. (Werner);
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zu Leutnants zur See unter Vorbehalt
der Patentierung:
Fähnriche zur See

Knusfmann, Groschnpf, Schmidt Gans Herinann),
Antele, erstere drei unter Zuteilung zur
Marinestation der Ostsee, letzterer Unter

Zuteilung zur Murinestation der Nordsee;

zu Fähnrichen zur See, vorläufig ohne
Patent:

Kriegsfreiwillige mit der Anwartschaft auf die

Seeofsizierlanfbahn
Berkhahn, Bicrmann, Bitter, Delins, Ebcrt, Frach,

Gicßlcr, Heimbach, Hofheinz, Kaiser,
Manhcnke, Moder, Meyer («öans), Mohr,
Molch, Momscn, Müller (Rudolf),
Müller (Adalbert), Muhle, Philippi,
Reinbold, Rohmcr, Rost, Scharfnagcl,
Schedcr (Feltx), Schcder (Max), Schmi-
linsky (Edtvard), Schmilinsky (Franz),
Schnltz (Carl), Simon (Eduard), Stcfanski,
Walde, Weischer, Wodrig, Bauer, Fischer
(Gerhakd), Hänscl, Hildcbrand, Katinsky,
Kcßler, Massow, Sachs, Scheel, Seins,
Thicncmann, Addicks, d’Alton-Ranch,
Bergen Bottke, Dohsc, Drechslek, Gra-

jecki, Harmsen, Heinlein, Henn, Heuscr
Gans-L Henßcr(Georg),Howaldt,Hnbbert,
Hack, Hufschmidt (Ernst), Huffchmidt Mart p,

Kloftcrmaun Gans-L Klostcrmann (Wil-

helm), Kliigel, Koch (Curt), Kosmack, Kölln,
Krügcr (Frtedrich), v. Lüpke,Mit-ka, Mars,
Platc, Polcnske, Richelot, Rockel, Schacfcr
tOtto), Schlutius, Schramm (·f)etnz),
Sicmcrs, Simon (Her111ann), Stock-ich
v. Sucro, Wibelitz;

zum Marine-Oberstabsingeuieur:
Marine-Stabsingenieur

Rohweddcr;

zu Murme-Stabsingenienren:
Mariue-Oberingenieure

Horcht-, Stärker-;

zu Marine-Oberingenieuren unter Vor-

behalt der Patentierung:
Wurme-Ingenieure

Hilgenberg, Ncumann (»Erust),Krüger (Oekn10uu),
«

Matth, Schroedcr («Gustav),Hermenanz

zum MarinesOberftabsarzt:
·

Murine-Stabsarzt
Dr. Brahms;

zum Marine-Stabsarzt:
Marine--Oberasfistenzarzt

Bode.

Erkannt-

zunc Mariae-Assisteuzarzt, unter An-

stellung im aktiven Mariae-Sanitäts-

torps:

Mariue-Feldhilssarzt
Dr. Hofmeier (Wiirzburg).

Im aktiven Marine-Sanitätskarps
angestellt-

Marine-Oberassisteuzarzt der Reserve
Dr. Raum (I Bremen), unter Beförderung

zum Marine-Stabsarzt mit einem

Patent vom 24. April 1916 unmittelbar

hinter dem Marine-Sthbsarzt Dr. Hapke
und unter Zuteilung zur Marinestation
der Ostsee;

KöniglichBayerischerOberleutnantderReservea.D.
Dr. Feldkirchncr, zuletzt im Landwebrbezirt l

München, als Murine-Oberassistenzarzt
unter Puteilung zur Marinestation der

Ostsee.
Ein patent seines Dienstgrades ver-

liehen":

Dem Korvettenkapitäu a. D. ((z. Zi. z. D.s)
Bachmann (Otto), zuletzt von der Il. Mar.-Jnsp.

Den Charakter erhalten-

Als Fregattenkapitäm

Korvettenkapitän a. D.

Hoffmann (Anton);

als Kapitänleutnaut:
Oberleutnant zur See a. D.

Dollmann;
als Marine-Stabsingenieur:

Marine-Oberingenieur z. D.

Müller (Albert).

weiter befördert-

Zu Feldwebelleutnants:
Feldwebel der Seewehr II (z. Zi. Offizier-

stellvertreter
Mattcrnc (Albert), Probst (Albert),

Vizefeldwebel der Seewehr 11 (z. Zi. Osfizier-
stellvertreter)

Drcwcs (.6eiurich),Zabotowski (Josef).

Den Charakter als Deckofsiziev
ingenieur erhalten-

Obermaschinist a. D.

Fuchs (Karl), zuletzt von der Il. Werftdivifion.

Jm Ventlanbtenstande.

Vefördert:

Zum Oberleutnant zur See der Reserve
des Seeosfizierkorps:

Leutnant zur See der Reserve
Nccsen (1 Oldenburg);

zum Oberleutnant der Reserve der

Matrosenartillerie:
Leutnant der Reserve

Meissner (Rudolf) (vI Berlin);

zuOberleutnants zur See der Reserve
des Seeoffizierkorps:

Leutnants zur See der Reserve
Paschen (Rostock), Böttcher (I Bremen), Kaiser

"(thhc1m) (Il Frankfurt a. M.), Kuöckel
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(Liibeck), Bahrdt (Schwerin), Kottas

(Rybnik), v. Helmolt (I Bremen), dieser
unter Verleihung eines Patents vom

16. Juli 1917 unmittelbar hinter dem

Oberleutnant zur See der Reserve
Räderscheidt, Mahn· (IlI Hamburg),
Krüger (Ernst) (Stett1n);

zum Leutnant der Seewehr 1 der

Matrosenartillerie:
Vizefeldwebel «derSeewehr ll

Wißwedc (ll Diisseldors);

zu Leutnants der Reserve der Matrosenk
artiller1e:

Vizefeuerwerter der Reserve
Schutz mask) (1 Okdenhukg), Dickmtmn(Fritz)

(desgl.), Hennecke(Aur1c·h),
Vieeflugmeister der Reserve

Stolzcubach (zl’Bremen), Wendt (Korl) (lII Ham-.
burg), Achilles (Wilhelm)(II Dresden),

zu Leutnants zur See der Reserve des

Seeoffizierkorps:
Vizestenerleute der Reserve ,

Nowak (Potsdmn), Marx (MuhlhAUseU 1- C-),
Munziugcr (Kaiserslautern), Wette
(Jürgen) (Flensburg)- Brandt-. (Er1c·h)
(Stolp), Sehr-öder(Karl) (II Dusseldors),
chitsch (Danzig), Rall (Viktor) (ReUt-

lingen), Gebiet (l Hamlovet), Albrecht
(Dietek) (VI Berlin), Brauer (Creseld),

Schieferdecker O- I VEVIIU)- Dksch
(ll München), P·singstkn(I HunnoverY
Senst (Waren), Pockel (VI VePlMBHlassc
(I Cassel), Stoff-regen (Erich)(Hlldeshe1m),
Eckl (ll München), Fuchs (Gerhard)
(Erfurt), Neubaucr (ann);

zum Leutnant der· Reserve der

Matrosenartillerie:
Vizesteuermann der Reserve

Eichler (lll Hamburg);
»

zu Leutnants zur See der Reserve des

Seeoffizierkorps:
Vizesteuerleute der Reserve

Schutze (Acwiu) (Bitterfeld)- Lehmann (Gekhakd)
(Neuhaldensleben), Kattcnttdt wildes-
hei1n), Herrmatm Gans-) (Stettin);

zu Leutnants der Reserve der

Matrosenartillerie:
Vizeseuerwerker der Reserve

Ritter (Vl Betlin), Kraumc (I Bpchum),Konrad

(Franz) (l Stuttgart), Steiuhosf (Siegen);

zu Leutnants zur· See der Reserve
des Seeofslzlerkorpsx

Vizesteuerleuteder»Reserve
.

Thiel (Kurt) (V I Berlin), Komg Mart) (ll Braun-

schu:eig);

zu Leutnants der Reserve der

Matrosenartillerie:

Vizeflugmeisterder Reserve
Dismann (Soljugen), Splcs (II Dresden);

Vizefeuerwerker der Reserve
thold (Erfurt), Saatmann (Soest);

zum Leutnant zur See der Reserve des

Seeoffizierkorps:
Vizesteuermann der Reserve

Otto (Johannes) (Guben);

zu Leutnants der Reserve der Matrosen-
artillerie:

Vizefeuerwerker der Reserve
«

Nibbc (.Lseinrich)(Ill Hamburg), Ruhräh (I Bremenx
Stegelmaun (ll Altona), Börner (Gcorg)
(Bielefeld), Wcrckmeister (l Bremen);

zum Leutnant zur See der Reserve
des Seeoffizierkorps:

Vizesteuermann der Reserve
Trustacdt (Posen);

zu Leutnants der Reserve der Matrosen-
artillerieFv

Vizefeuerwerker der Reserve

Hcrms (l Braunschwei9), Bretter (Jiilich), Hart-
maun (Otto) (V1 Berlin), Landwehr
(desgl.);

Vizesteuermaun der Reserve
Giintsche (VI Berlin);

Vizefeuerwerker der Reserve
Seim (Chemnitz), Wirtz (Gerhard) (ll Bochum),

Nitz (I Oldenburg), Hostmann) (Vl Bek-
lin), Jahncke sKnm (desgl.), Sanders
(l Bremen);

zum Leutnnnt zur See der Reserve des
Seeoffizierkorps:

Vizesteuermann der Reserve
Beckmann (Schwerin);

zu Leutncints der Reserve der

Matrosenartillerie:

Vizefeuerwerker der Reserve
«

Gcrdts (lll Ha1nburg), Nibbe CWalter) (desgl.),
Mumssen (desgl.), Bickenbach sl Cölu),
Jeuckens (Montjoie), Stark (Johannes)
(ll Leipzig);

zu Leutnants zur See der Reserve
des Seeofsizierkorps:

Vizesteuerleute der Reserve
Koerner

(Hl:inz))(Halle
a. S.), Kränkel (III Ham-

urg ;

zu Leutnants der Reserve der

Matrosenartillerie:

Vizefenerwerker der Reserve
Herrmaun (Johannes) (Worms), Moje (Stade),

Hommelsheim (Jiilich), Robeus (Neuß),
Hillensbrand (Kreuznach), Kill (Josef)
(Bonn), eller (ll Essen), Beims (1Bre-
men), Krämer (Erich) (VI Berlin);

zum Leutnant der Seewehr I der

Matrosenartillerie:
Vizeseuerwerker der Seewehr 1

Hammer (Wilhelm) (Celle):
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zu Leutuants der Reserve der

Matrosenartillerie:
Vizefeuerwerker der Reserve

Müller (ththm) (Flensburg), Schmidt (Rudolf)
(Magdeburg)- Girren (Recklingl)ausen);

zu Leutnants zur See der Reserve
des Seeoffizierkorps:

Vizesteuerleute der Reserve
Seeger (Wilhelm)(Ascher-3leben), Scnkpiel (1ll Ham-

burgs, Hahn Gern-ann) (Gleiwitz);

zum Leutnaut der Reserve der

Matrosenartillerie:
Vizeflugmeister der Reserve

Napp (lIl Hamburg);

zum Leutnant der Seewehr 1 der

Makroseuartillerie:
Vizefeuerwerker der Seewehr lI

Frhr. v. Soiron (l Bochum);

zu Leutnants zur See der Reserve des

Seeoffizierkorps:
Vizesteuerleute der Reserve

Eberhard (Gcorg) (Hameln), Keller (Willy) (Wesel);

zum Oberleutnant der Seewehr II der

Marineinfanterie:
Leutnant der Seewehr II

Bctz (Mainz);

zum.Oberleutnant der Reserve der

Marineiufanterie:
Leutuant der Reserve

Holzhauer (VI Berlin);

zum Leutnant der Seewehr 11 der

Murineinfauterie:
Feldwebel der Seewehr II (Offizierstellvertreter)
Weström (Gleiwitz);

zu Leutuants der Reserve der

Marineiufanterie:
Vizeseldwebel der Reserve

Ckoyu (I Altona), Müller (G»stav) (v1 Banns
Müller ! Leutnant der Seewehr I der Mutrosenartillerie(Aurich ),

Janßcn
Neumann (Heinrich)
(Joha11nes) (Aurich),

Banmnnn(Merqentheim), Bispinck(Coes-

s

i

(Gnstav) J
(l Oldenbura), v. Schcvcn (11 Bochum),

«

s
seld), Dohrs (IlHannovcr), Heycrmann ;
(Hageu), Mcssingcr (Mainz), Heitmann
(Paderborn), Heinkcl (Aschasfenburg),
Koch (Ernft) (ll Düsseldorf), Goebel
(Weimar), Rath (Wilhelm) ( VI Berlin)-
Loock (Bromberg)- Banmgärtel (Carl)
(Kiel), Borgwardt(lll Hamburg)- Kocthke
(Solingen), Bindseil(1 Bremen), Rathlcv

:(Kiel), Kinder (des.x1»l.), chnccken
«(I Bochum), Timmcrscheidt (Reckling-
7hauseu), Sprung (Vl Berlin), Ecscrbcck
UI Leipzig), Tietje (l Altona), Eis

(Il Düsseldorf), Schütz (Rudolf) (Sieg-
bargs, Asprion (Kitzingen);

s

i
f
s

j
l

I
i

i

zum Marine-Jngenienr der Reserve:
Vizeslugmechaniker der Reserve

Bürkle (Gmünd);

zum Marine-Jugenieur der Seewehr I:

Marine-Jngenieurasviraut der Seewehr l

Krause (Johannes) (1Il Hmnbnrg):

zum Mariue-Jngenieur der Seewehr Il:

Marine-Jngenieuraspirant der Seewehr 11

Dufft (Vl Berlin);

zum Mariue-Jngenieur der Reserve:

Mariue-Jngenieuraspirant der Reserve
Straßmann (Soudersyausen):

zum Marine-Jngenieur der Seewehr1:
Marine-Jugenieuraspirant der Seewehr lI

Helms (lll Hamburg);

zum Marine-Jugeuieur der Reserve:
Mariae-Ingenieuraspiraut der Reserve

Fkickc (ll Bremen).

Für die Dauer ihrer Verwendung im

Kriegsfanitätsdienft zu Mariae-Feldhilfs-
ärzten ernannt-

Nichtapprobierte Mari11e-Uuterärzte
(Feldunterärzte)

Juretzka (Kiel), Kaufmann (Hersfeld),
(Bremerhaven), Holler (Geldern).

Im Ventlanbtenstaude der Mariae angestellt:

Oberfeuertverler des Landsturms
Schütze(Eduard) (I Altona) unter Beförderung

zum Leutnant der Seewebr I der

Matrosenartillerie mit Patent vom

heutigen Tage unmittelbar hinter dem

vorstehend genannten nunmehrigcn
Lentuant der Reserve der Matrosen-
artillerie Wendt (Karl) und unter Zu-
teilung zur Marinestation der Ostsee.

Zur Marinereseroe zurückversetzt-

Kapitänleutnant der Seewehr I des

Seeoffizierkorps
Stabenow (F·lensburg),

Dach

Ott (VI Berlin).

Weiter befördert:

Zum Hauptmann:
Oberleutnant der Reserve a. D. der Marineinfanterie
Bormann, zuletzt im Landwehrbezirk Großenhaim

zum Marine-Stabsarzt:

Marine-Oberassistenzarzt der Reserve a. D.
Dr. Weißcnfcld, zuletzt im Landwehrbezirk

Andernach.

(A. K. O. v. 16. 11. 1917.)
Bauer (Heknrich),«Leutnant der Reserve der Murme-

infanterie, bei den aktiven Ofsizieren
der Marineinfanterie unter Belassung
bei der Fliegertruppe und unter Zu-
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dem U. Seebataillon mit einem Patent
vom 11. September 1913 angestellt-

Charakteroerleihungem
Nlllerls Patente U. 24. 11. 1l)1.7.)

lsi«"aise1«.licljeReaiertnigdbanmeister,den

Charakter als- Banrat nnt»de1nRange
Der Rate l. Klasse,

Häußler
Müller

Pennerssl- c
.

EvangelijeljerMarinezPsarrera. D, den
Titel alsI Manne-Lnerpmkkkk H-

halten.

Ernannt:

Staats-s d. 9i..«9)c.A. v. 9. 11. 1917.)

Westen Technischer Zelretariardassistent znm

Technischen Sekretar.

(Staatss. d. R. EN. A. v· 11«·l917.)
Wichl, Technische-r HetretariatIaspIrant, zum

Technischen celretarx

Titelverleihung:

(Staatss. d. R. M. A. 11.-Hi11. 1917.s

Strübing, char. Marine-Verpsleanngsannsscber-
jnspekror, den Titel kliendanr erhalten.

Versetzt-

(Staatss. d. R. M. A. v. 18.11. 1917.)

Kassel, s:her-Murme-Jnlendantnrfelretäutnit dein

1».kaove1nber 191- von Mel nacb Berlin.

b. Abschiedsbewilligungen.
(A.K.O. v.16.1l.1917.)

Der Abschied mit der gesetzlichen
pension, der Aussicht auf Anstellung im

Zivildienst und der Erlaubnis zum Tragen
der bisherigen Untform bewilligt:

Denk Mal-ine-Oberslabcsinqenienr
chttig.

Der Abschied mit der gesetzlichen pen-
sion und der Erlaubnis zum Tragen der

bisherigen Uniform bewilligt:
Dein Marine-Ol)erstabsarzi

1)1-. Scheel
Die Erlaubnis zum Tragen der Uni-

form für verabschiedete Dechofstzierleut-
nants erhalten:

Char. Deckoffizierlentnant a. D-

Hischcr ((85co-rq), bisher von der ll. Werftdivifion.
Die Erlaubnis zum Tragen der

Unisorm für Vetabfchiedete Fell-wedel-
leutnants erhalten-

Feldwebellentnant a. T,

Jahutc tnmsl), zuletzt von der 11. -k).nm1-..-Tivision.

Im Beurlaubtenstande
Der Abschied mit der Erlaubnis zum

Tragen der bisheklgen Uniform bewilligt-
Dem Marine-Hvtabsarztder Reserve

l)t«- Bocckinann lMunners

lellerls Abschied v. Bl. 11. 1917.«)

Die nachgesuchte Entlassung aus dem

Reichsdienste mit Pension sowie mit der
Erlaubnis zum Tragen der Unisorm mit
den für Verabschiedete vorgeschriebenen
Abzeichen erteilt-

Müllcr ("A11911st),Marine-Oberbanrat, Schiffbau-
Betriebiidireltory »unter Beilegung
des Charakters als-« Geheime-r
sUlarine-Banrat.

Mit der gesetzlichen pension in den

Ruhestand versetzt-

(Staatc3s. d. R. M. A. v.21. 1». 1917J

Lande, Ober-Werstverlvaltunasseiretärx

(Staat-31f. d. R. M. A. v. 24. 11. 1917.)

Fleischnmntn Konstrttktionssekretär.

e. Ordensverleihungen.
lA. O. v. 31.10.1917.)

Den Roten Adlerorden 4. Klasse:
Cöster, FenerwertLIidlsapitanlennmnt a. D.:

den Königlichen Kronenorden 4. Klasse-; -

Sclnnidt tTlseodor), Fenernierls - .x’l-apitänlent-"
nant a. D

» .(A.,K.O.v.7.11.1917.)
Den Orden nonr le met-ite-

Moralit Modern- Kapitänlentnant.
(A. K. O. v.12.11.1917.)

Den Königlichen Kronenorden 2. Klasse
mit Schwertern:

«

Püllcn, siapitän zur See:

das Nitterkkeuz des Königlichen Haus-
Ordens von yohenzollern mit Schwertern-
Ackcrmann n)"indolf), Morvettenkapitän,
Mal-schall, sdapitänlentnant.

(«A.di-. O. v. 16. 11. 1917.)
Den Königlichen Kronenorden Z. Klasse

mit Schwertern:
chnig, !I.)carine-LlIerstabsinaenienr a. T« «

»i--

den Roten Adlerorden 4. Klasse:
l)r. Scheel, Marine-Oberftabsarzr a..· IN

(A. nd O. o. 24. 11. 1917.)
Den Königlichen Kronenorden 2. Klasse

mit Schwertern:
Tägcrt sWilhclm), liapitiin znr See;

das Ritterkreuz des Königlichen Haus-
Ordensbonsohenzollern mit Schwertern:
v. Rosenberg-Gruszczynski,.diapTitänlencnann
Mcttlich, Oberlentnant der Reserve der Matrosen-

artillcrie,

Hasshaqen (Ernst), diapitiinleuttmnt-
Becker (.sZem-y),Lentnant der Reserve der Matt-dien-

artillerie,
Liitjendy Kapitänleutnand
Mncllct lErnst«),Hanptnmnn,
Dicdrichfen, Lentnanl der Reserve der Mai-ine-

infanterie
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Benachrtchttgungen
über

Verschiedenes.

Nachschlagewerk über Kriegsgebührnisse des Heeres.
Bei der KöniglichenHofbuchhandlung von S. Mittler U. Sohn, Berlin SW68,

Kochstraße68,X71, ist zu dem vom Geheimen expedierenden Sekretär iin Kriegsministeriurn,
Rechnungsrat Fischbacher herausgegebenen Nachschlagewerküber Kriegsgebührnissedes Heeress
ein dritter Nachtrag erschienen. Preis einschl. Versendungsgebiihr 1,75 .-tz.

Dieser Nachtrag darf ebenso wie die früherenTeile (siehe cl-. Ill. 17141 ooin 21. No-
vember 1916) von den Stellen, die ein dienstliches Interesse an den Kriegsgebiihrnissendes Heeres-
haben, aus amtlichen Mitteln beschafft werden.

Mexiko.
«

Der Präsident der VereinigteiiStaaten von Mexito, Herr Venustiano Carranza, ist
von Seiner Majestät den-i Kaiser und lKönig als im Besitz der Regierungs-gemalt befindlich an-

erkannt worden.

Deckblåtter gelangen zur Ausgabe:
(oom 26. Oktober bis EB. November 1917j

Nr. der ? : - Nr. derO —.
- )- 1 D 1

Deckblätter-
D IzuNr Degekklatt

"

Deckblätter-
D FuNr ""H;Tk«)lan·

Kontrolle
' « ' «

.

" '

Kontrolle
- « «" « « '

l 2333 415 48 U. 419
:

10 243 ZZL 15 53—15

2534 436, Ylll 37 · ll 244 ZZZl, 16 Z-—14

Hi 235 436, lX 112
«

»
12 245 5334 Handschr. Bei-.

4 236 436, X 54 13 246 1 a l l-l——152
5

·

237
, 436, Xll 12 14 247 130 lZ---——22

li 238 Lili, XV 7 15 248 ZLFL 12 l—53

7 240 249 10T.«—105 lli 249 232 34 15

8 241 271 201—225 17 250 232, 735 15

9 242 257 318—-—320

Berichtigungen-.
1. Jin Marineoerordnungsblatt Nr. 24 Seite 313 rechte Spalte in Zeile 20 oon oben

ist »a. D.« zu streichen.
L. Jn Nr. 325 Seite 5322 letzte Zeile der Bekanntmachung siir ,,Elsaß-Lotl)ringen«ist

zu setzen: »Elsaß-Lothringer«.


